
 

Das Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße erscheint in der Regel einmal wöchentlich donnerstags und darüber hinaus 
nach Bedarf. 
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gerbüro in der Hindenburgstraße 9a während der üblichen Öffnungszeiten bezogen 
werden.  
Weiterhin erscheint das Amtsblatt online auf www.neustadt.eu/amtsblatt  
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Amtsblatt Nr. 39-2025 – vom 25.09.2025 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Öffentliche Bekanntmachungen 
 

1. Einladung zur 11. Sitzung des Hauptausschusses am 30.09.2025 
2. Einladung zur 11. Sitzung des Ortsbeirates Diedesfeld am 01.10.2025 
3. Einladung zur 12. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz am 02.10.2025 
4. Öffentliche Zustellung für die DAG GmbH vertr. d.d. Geschäftsführer Herrn Anil Gölcüklü 
5. Bekanntmachung über die Bestimmung Abmarkung von Flurstücksgrenzen in Neustadt an 

der Weinstraße – Gemarkung Lachen-Speyerdorf 
 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 11. Sitzung des Hauptausschusses 

am Dienstag, 30.09.2025, 18:00 Uhr, 

im Rathaus, Ratssaal, Marktplatz 1, Neustadt an der Weinstraße 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 
2.  Vergabe des Auftrags für die Schlosserarbeiten am Haupteingang im Rahmen des 

Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte Lachen-Speyerdorf, Pestalozzistraße 4b in Neustadt 
an der Weinstraße 

3.  Vergabe des Auftrags für die Tischlerarbeiten im Rahmen des Erweiterungsbaus der 
Kindertagesstätte Lachen-Speyerdorf, Pestalozzistraße 4b in Neustadt an der Weinstraße 

4.  Vergabe des Auftrags für die Verlegung von keramischen Bodenbelägen im Rüttelverfahren im 
Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Lachen-Speyerdorf, Haßlocher Straße 50 in 
Neustadt an der Weinstraße 

5.  Vergabe des Auftrags für die Fliesen- und Plattenarbeiten im Rahmen des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses Lachen-Speyerdorf, Haßlocher Straße 50 in Neustadt an der 
Weinstraße 

6.  Vergabe des Auftrags der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen für die Gewässer der III. 
Ordnung sowie Mäharbeiten von Regenrückhalte- und Versickerungsbecken im Stadtgebiet 
und in den Ortsteilen von Neustadt an der Weinstraße für die vegetationsarme Saison 
2025/2026 

7.  Vergabe des Auftrags für den Neubau von Urnenstelen auf dem Hauptfriedhof, Landauer 
Straße 96 in Neustadt an der Weinstraße 

8.  Vergabe des Auftrags für die Arbeiten zum Neubau einer barrierefreien Rampe mit 
Treppenanlage am Bahnhaltepunkt Neustadt-Böbig in Neustadt an der Weinstraße 

9.  Verlängerung der Microsoft Enterprise Agreement 
10.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

11.  Finanzangelegenheit 
12. -13. Personalangelegenheiten 
14.  Mitteilungen und Anfragen 

 
 
Neustadt an der Weinstraße, 25. September 2025 
 
Gez. 
 
Marc Weigel  
Oberbürgermeister 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 11. Sitzung des Ortsbeirates Diedesfeld 

am Mittwoch, 01.10.2025, 19:00 Uhr, 

im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Diedesfeld 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Einwohnerfragestunde 
2.  Neue Ortsbildsatzung für die Neustadter Ortsteile - ein Vorentwurf 
3.  Festlegung Standort des neuen Schaukastens am Dorfplatz 
4.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
5.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

6.  Mitteilungen und Anfragen 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 22. September 2025 
 
 
 
Gez. 
Volker Lechner 
Ortsvorsteher Diedesfeld 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 12. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz 

am Donnerstag, 02.10.2025, 18:00 Uhr, 

im Rathaus, Ratssaal, Marktplatz 1, Neustadt an der Weinstraße 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

1.  Sonstiges 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 25. September 2025 
 
Gez. 
 
Johanna Kunzendorff 
Beigeordnete 
 



 

 
Unser Standort:  
Hindenburgstraße 14 
Zimmer 312 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Ust-IdNr: 
DE 149390961 
Leitweg-ID: 
073160000000-001-82 

Sparkasse Rhein-Haardt 
IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03 
BIC: MALA DE 51 DKH 

Telefonzentrale: 06321 855-0 
Telefaxzentrale: 06321 855-1280 

Öffnungszeiten: Mo Nach Vereinbarung | Di 8:30-12:00 Uhr 14:00–16:00 Uhr | Mi Nach Vereinbarung | Do  08:30-12:00 Uhr 
14:00-18:00 Uhr | Fr 8:30-12:00 Uhr 

 
 

 
Öffentliche Zustellung 

DAG GmbH vertr. d.d. Geschäftsführer Herrn Anil Gölcüklü, letzte bekannte Anschrift: Lindenstr. 60, 67166 
Otterstadt, zur Zeit unbekannten Aufenthalts, wird darüber benachrichtigt, dass die nachfolgend aufgeführ-
ten Dokumente 
 

- Antrag auf Beitritt zum Zwangsversteigerungsverfahren 1 K 22/25 FAD 117499 vom 
23.09.2025 - 

 
hiermit öffentlich zugestellt werden und bei der Abteilung Stadtkasse, Hindenburgstr. 14, 67433 Neustadt 
an der Weinstraße, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen und in Empfang genommen wer-
den können. 
 
Gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes gilt das Dokument als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
gez.  
 
Marc Weigel 
Oberbürgermeister 

Stadtverwaltung | Marktplatz 1 | 67433 Neustadt an der Weinstraße  STADTKASSE 
 
Andrea Gutschaft 
Vollstreckungsstelle 
 
Telefon 06321 855-1245 
Fax 06321 855-1539 
 
E-Mail  
andrea.gutschaft@neustadt.eu 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen - bitte angeben neustadt.eu 
 630agu  23.09.2025 



 

 

Ortsübliche Bekanntmachung 

über die öffentliche Bekanntgabe 

der Bestimmung und Abmarkung von Flurstücksgrenzen 

in der Gemeinde Neustadt an der Weinstraße 

 

In der Gemarkung Lachen-Speyerdorf , Flur 0, Flurstück 6739/1 wurden die Flurstücksgrenzen aus Anlass 

einer Liegenschaftsvermessung  auf Antrag bestimmt und abgemarkt. Über diese Maßnahmen wurde am 

24.09.2025 eine Niederschrift (Grenzniederschrift) angefertigt.  

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 

20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der jeweils geltenden Fassung, werden den Eigentümerin-

nen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke die in der Grenzniederschrift näher bezeichneten 

Maßnahmen öffentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil der Grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut: 

 

Die bestehenden, bereits festgestellten Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis der Gren-

zermittlung, wie in der Skizze dargestellt, wiederhergestellt.  

Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der vorstehenden Entscheidung wie in der Skizze dargestellt 

abgemarkt. 

 

Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 02.10.2025 bis 31.10.2025 bei Herrn Ö.b.V.I. Dipl.-Ing. (FH) Gernot 

Berg, Berliner Straße 47 in 67433 Neustadt an der Weinstraße, ausgelegt und kann während der Öffnungs-

zeiten (Montag bis Donnerstadt von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr) einge-

sehen werden. 

 

Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) vom 

23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes (VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 2003, 102; FNA 201-6), in den jeweils geltenden Fas-

sungen, nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 

 

Der Inhalt der öffentlichen Bekanntgabe und die Grenzniederschrift können auch im Internet unter 

https://www.oebvi-berg.de/index.php/Bekanntmachungen.html eingesehen werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die in der Grenzniederschrift enthaltenen Entscheidungen kann innerhalb eines Monats nach der öf-

fentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann 

1. in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

oder 

2. schriftlich oder zur Niederschrift bei Herrn Ö.b.V.I. Dipl.-Ing. (FH) Gernot Berg, Berliner Straße 47 in 67433 

Neustadt an der Weinstraße  

erhoben werden. 

 

Nähere Informationen zur formgebundenen elektronischen Kommunikation mit Herrn Ö.b.V.I. Dipl.-Ing. (FH) 

Gernot Berg, finden Sie unter https://oebvi-berg.de/index.php/EK.html 

 

Gez. Ö.b.V.I. Dipl.-Ing. (FH) Gernot Berg 


